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Merkblatt 
zur Durchführung der Aus- und Weiterbildung 

der Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Wertungsrichterinnen und 
Wertungsrichter 

 
Gemäß § 6 der Kooperationsvereinbarung zum Feuerwehr-Leistungsabzeichen vom 4. 
Dezember 2003 in der Fassung der Vereinbarung vom 19. Januar 2013 erfolgt die 
Ausbildung der Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Wertungsrichterinnen und Wertungs-
richter durch 

1. Seminare an der Feuerwehrschule oder 

2. Seminare die im Auftrag der Landesfeuerwehrschule auf Gemeindeverbandsebene 
unter der Regie des jeweiligen Brandinspekteurs oder der jeweiligen 
Brandinspekteurin in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kreisfeuerwehrverband 
bzw. dem Feuerwehrverband für den Regionalverband Saarbrücken durchgeführt 
werden. 

 
 
1. Durchführung von Übungsleiterseminaren und Wertungsrichterseminaren 

auf Gemeindeverbandsebene 
 
Verantwortlich für die Veranstaltungen ist der zuständige Brandinspekteur oder die 
zuständige Brandinspekteurin. Der jeweilige Feuerwehrverband ist einzubinden. 

Folgende Punkte sind zu beachten: 

− Die Seminare sind mit Benennung der Ausbilder durch den zuständigen 
Brandinspekteur oder die zuständige Brandinspekteurin an der 
Landesfeuerwehrschule  zu beantragen. Mit dem Antrag ist der Ausbildungsplan 
(siehe Anlage 1) einzureichen. 

− Die Landesfeuerwehrschule prüft den Antrag und beauftragt den zuständigen 
Brandinspekteur oder die zuständige Brandinspekteurin mit der Durchführung des 
Seminars. 

− Es ist eine Teilnehmerliste (siehe Anlage 2) anzulegen. Die Liste wird nach 
Abschluss der Veranstaltung von dem Brandinspekteur oder der Brandinspekteurin 
sowie von den Ausbildern bzw. den Ausbilderinnen unterzeichnet und mit den 
vorhandenen Besitzzeugnissen der Landesfeuerwehrschule zugestellt. 

− Die Seminartermine sind den übrigen Gemeindeverbänden bekanntzugeben. 

− Die Teilnehmer sind rechtzeitig einzuladen. 

− Die Mindestteilnehmerzahl bei einem Seminar beträgt 18, die maximale 
Teilnehmerzahl 30 Teilnehmer. 

− Die Erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar ist in den Besitzzeugnissen zu 
dokumentieren. 

− Für die Verpflegung der Teilnehmer ist zu sorgen. 
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− Räumlichkeiten für die theoretische Ausbildung sowie Computer, Beamer und 
Overhead Projektor sind bereitzustellen. 

− Ein geeigneter Platz  für die Durchführung der praktischen Ausbildung, das 
notwendige feuerwehrtechnische Gerät sowie bei Seminaren der Stufen „Silber“ und 
„Gold“ ein Übungsgerüst sind bereitzustellen. 

− Für die Teilnehmer sind Unterlagen (Fehlerkataloge, evtl. Richtlinien) vorzubereiten. 
 

− Für die Durchführung der Seminare sind zwei Ausbilderinnen bzw. Ausbilder 
notwendig. Die benötigten Helfer sind vom Veranstalter zu stellen. 

− Nachschulungen können in Ausnahmefällen von einer Ausbilderin bzw. einem 
Ausbilder  durchgeführt werden. 

− Die Ausbilderinnen bzw. Ausbilder erhalten gem. § 5 der Verordnung über die 
Feuerwehrschule des Saarlandes vom 27. November 2007, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 16. November 2011 (Amtsbl. I S. 431), eine Vergütung auf der Basis 
der im Ausbildungsplan ausgewiesenen Unterrichtseinheiten. 

 
 
 
2. Qualifikation und Bestellung der Ausbilderinnen oder Ausbildung für die 

Aus- und Weiterbildung der Übungsleiterinnen, Übungsleiter (ÜL), 
Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter (WR) 

 
Qualifikation 

Zur Ausbilderin oder zum Ausbilder kann bestellt werden, wer folgende Voraussetzungen 
erfüllt: 

− abgeschlossene Ausbildung zum Zugführer bzw. zur Zugführerin 

− abgeschlossene Ausbildung zum Ausbilder bzw. zur Ausbilderin in der Feuerwehr 
„Truppmann“ 

− ausgebildeter Wertungsrichter bzw. ausgebildete Wertungsrichterin für die 
Leistungsabzeichen der Stufen I, II und III 

− Einweisung in die Tätigkeit des Ausbilders bzw. der Ausbilderin der ÜL und WR 
 
 
Einweisung 

Die Einweisung erfolgt im Rahmen eines vierstündigen Einweisungsseminars oder durch 
Begleiten einer Ausbildungsveranstaltung für Übungsleiter/Übungsleiterinnen oder 
Wertungsrichter/Wertungsrichterinnen. 
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Bestellung 

Hinsichtlich der Bestellung ist folgendes zu berücksichtigen: 

− Der zuständige Brandinspekteur bzw. die zuständige Brandinspekteurin beantragt 
bei der Landesfeuerwehrschule die Bestellung der Ausbilderinnen bzw. der 
Ausbilder. 

− Dem Antrag sind die Nachweise der geforderten Qualifikationen beizufügen. 

Nachdem die Landesfeuerwehrschule den Antrag geprüft hat erfolgt die Bestellung der 
Ausbilderin oder des Ausbilders durch die Landesfeuerwehrschule. 

Die Bestellung erfolgt auf Grundlage des § 4 Abs. 1 der Verordnung über die 
Feuerwehrschule des Saarlandes in Verbindung mit § 6 der Kooperationsvereinbarung zum 
Feuerwehrleistungsabzeichen  
 
 
 
 
 
3. Nachschulung der Übungsleiterinnen, der Übungsleiter, der Wertungs-

richterinnen und der Wertungsrichter 
 
Übungsleiterinnen oder Übungsleiter sowie Wertungsrichterinnen oder Wertungsrichter 
sollen innerhalb von höchstens sechs Jahren nachweislich an einem Fortbildungsseminar 
teilnehmen. 

Bei der Durchführung der Nachschulung sind die unter Punkt 1 genannten Vorgaben zu 
berücksichtigen (siehe hierzu auch Anlage 3 und 4). 
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Anlage 1 Musterausbildungspläne  für LA „Bronze“, „Silber“, „Gold“ und 
„Nachschulung“ 
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Anlage 2  Muster einer Teilnehmerliste Ausbildung ÜL/WR 
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Anlage 3 Muster eines Ausbildungsplanes für die Nachschulung von 
ÜL/WR 
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Anlage 4 Muster einer Teilnehmerliste Nachschulung ÜL/WR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


